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AZ L14.421-03/747 

ANTRAG Nr. 35/11 

nach § 17 GeschO 
 

Betr.: Möglichkeit einer örtliche Vereinbarung zwischen K irchengemeinden und Gemein-
schaften im Übergangsstadium zur Gemeinschaftsgemei nde  

Eingebracht in die Sitzung der 14. Landessynode am _________________ 

Beschluss vom _________________ 

A. Verweisung an 
 

B. Annahme: 

 einstimmig  

 mit Mehrheit 

 bei ____ Jastimmen, ____ Neinstimmen, ____Enthaltungen 

  Ablehnung  
 

C. Antrag zurückgezogen 
am _______________ 

 

 
Die Landessynode möge beschließen: 
 
„Der Oberkirchenrat wird gebeten, für Kirchengemeinden und landeskirchliche Gemeinschaften, 
die sich auf dem Weg befinden, Gemeinschaftsgemeinde zu werden, in Ergänzung zu den be-
stehenden Regelungen zur Bildung von Gemeinschaftsgemeinden die Möglichkeit einer örtlichen 
Vereinbarung vorzusehen, die die Zusammenarbeit von Kirchengemeinde und Gemeinschaft in 
der Phase des Übergangs gedeihlich regelt.“ 
 
 
Begründung: 
 
In unserer Landeskirche gibt es seit dem Jahr 2000 Regelungen zur Gründung von Gemein-
schaftsgemeinden. Diese Regelungen haben sich bewährt. Die Verbundenheit der Gemein-
schaftsgemeinde zu Kirchengemeinde, Kirchenbezirk und Landeskirche ist verlässlich geregelt; 
das kirchliche Leben kann in gedeihlicher Weise gestaltet werden. 
 
Unsicherheiten bestehen jedoch im Blick auf Kirchengemeinden und Gemeinschaften, die auf 
dem Weg sind, Gemeinschaftsgemeinde zu werden. Die Praxis zeigt, dass dem Schritt zur Grün-
dung einer Gemeinschaftsgemeinde in aller Regel eine Übergangsphase vorausgeht. Die Ge-
meinschaften, die Gemeinschaftsgemeinde werden wollen, haben bereits vor der Gemeinde-
gründung Angebote für verschiedene Zielgruppen sowie Veranstaltungen mit gottesdienstlichem 
Charakter.  
 
An dieser Stelle besteht ein Klärungsbedarf. Denn in dieser Übergangsphase wird das Zusam-
menwirken von Kirchengemeinde und landeskirchlicher Gemeinschaft weder durch die gemein-
same Vereinbarung von 1993, dem sog. Pietistenreskript, noch durch die Regelung zur Bildung 
von Gemeinschaftsgemeinden aus dem Jahr 2000 erfasst. Sowohl vonseiten betroffener Kir-
chengemeinden als auch vonseiten der betroffenen Gemeinschaften besteht hier der Wunsch 
nach einer hilfreichen Klärung. 
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Der Kontaktausschuss des Oberkirchenrats und der Leitungen der Gemeinschaftsverbände hat 
sich mit dieser Frage beschäftigt und schlägt gemeinsam zur Klärung der skizzierten Unsicherheit 
vor, dass Kirchengemeinden und landeskirchliche Gemeinschaften im Übergangsstadium zur 
Gemeinschaftsgemeinde die Möglichkeit einer örtlichen Vereinbarung eingeräumt wird. Diese 
sollte in den Rahmen der Grundsätze zur Bildung von Gemeinschaftsgemeinden aufgenommen 
werden. 
 
Die Vertreter des Oberkirchenrates und der Vorstände der Gemeinschaftsverbände schlagen 
gemeinsam eine Mustervereinbarung vor. Diese sollte von den zuständigen synodalen Aus-
schüssen geprüft und baldmöglichst einer Entscheidung zugeführt werden. 
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